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Havarien
im engeren Sinne: Schadensfälle im Luft- und 
Seefahrtswesenj
im weiteren Sinne: wirtschaftlich, bedeutsame Be
triebsstörungen, die nicht auf Brände und Explo
sionen zurückzuführen sind und bei denen infolge 
von Zerstörungen materielle Schäden eintreten 
sowie möglicherweise Menschen gefährdet, ge
schädigt oder getötet werden.
Dem Wesen nach handelt es sich um eine Durch
brechung eines technologischen Prozesses infolge 
Punktionstüchtigkeit wichtiger Bestandteile oder 
anormaler innerer Prozeßabläufe.
Eine H. kann hervorgerufen werden durch staats
feindliche Handlungen, Straftaten gegen das so
zialistische Eigentum und die Volkswirtschaft, 
fahrlässiges Handeln, menschliches Versagen, 
Naturereignisse, technische Geschehnisse und 
anderes.
Bei der operativen Bearbeitung von H. erfolgt 
die Aufklärung des —► Vorkommnisses mit der 
Zielstellung der Ermittlung einer möglichen 
Verursachung durch feindliche Handlungen, von 
Zusammenhängen zur wirtschaftlichen —► 
Störtätigkeit gegen die Volkswirtschaft der DDR 
und der Verhinderung einer Ausnutzung der H. 
im Rahmen anderer Formen der Feindtätigkeit.
Im Hinblick auf die vorbeugende Verhinderung 
von H. ist das —► Antihavarie training, als pro
phylaktische Schulungs- und Ausbildungsmethode 
zur Beherrschung von Gefahrensituationen, von 
großer Bedeutung.
Durch politisch-operative Einflußnahme des MfS 
muß gesichert werden, daß das Antihavarietrai
ning regelmäßig und den konkreten Bedingungen 
entsprechend durchgeführt wird.
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Hetzbrief, staatsfeindlicher
an eine oder mehrere bestimmte Personen oder an 
eine unbestimmte Anzahl von Personen des In- 
und Auslandes oder an nationale oder interna
tionale Organisationen und Einrichtungen ge
richtete, im Brief, auf Postkarte oder Tele
gramm enthaltene feindlich-negative Äußerung, 
die gemäß § 106 StGB geeignet ist, die verfas-


